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Regierungsvorlage. 

be-, ~ Bundesgesetz, vom 
treffend ~ das Fernmeldewesen 

gesetz: - FG~).. 
(Fernmelde:-

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt L 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ t. Fernmeldeanlagen im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle technischen Anlagen zur übertragung, 
Aussendung oder zum Empfang· von Zeichen, 
Schriften, Bildern, Schallwellen oder Namrichten 
jeder Art, sei es auf .dem- Draht~ oder Funkweg, 
auf optismem Wege oder mittels anderer elektro­
magnetischer Systeme. 

Abschnitt II. 

drahtlosem Wege oder unter Verwendung von 
Leitungsanlagen bei Anwendung von Frequenzen 
über 10 kHz (Hertzsche Wellen). 

(2) Die Herstellung und der Vertrieb von Funk­
und Fernsehsendeeinrichtungen, die gewerbsmäßige 
Herstellung von Funk- und Fernsehempfangsein­
richtungen, soweit sie nicht nur den Empfang 
des Rundfunks oder Fernsehrundfunks· ermög­
lichen, und die Einfuhr sowie der Besitz oder die ~ 
Verwahrung von Funk- und- Fernselnsende- und 
-empfangseinrichtungen ist, unbeschadet der nach 
anderen Gesetzen zu erfüllenden Voraussetzungen, 
nur mit Bewilligung und unter Aufsicht des 
Bundes [,§ 2, Abs.1(2)i] zulässig. 

(3) Die näheren Bestimmungen werden durch 
Verordnung getroffen. 

§ 5. (1) Ohne Bewilligung können, soweit sie 
Fernmeld:ehoheit~ . mit keinen anderen- Fernmeldea:nlagen~ verbunden 

§ 2. (1) Das' Remt, Fernmeldeanlagen zu er- sind, errichtet und, betrieben werden: 
rimten·und zu betreiben, steh~ ausschließlich dem 1. Fernmeldeanlagen, welme ausschließlich dem 
Bunde- zu. inneren Dienste einer und derselben Behörde des 

(2) Der Bund übt das in Abs. (1) bezeichnete Bundes-oder der Länder dienen; 
Recht durch eigene Behörden, die Fernmeld:e- 2. Fernmeldeanlagen, welche von öffentlichen 
behörden (§ 1Q), aus. Eisenbahnen ausschließlich zu Zwecken ihres Be-

§, 3. (1) Die Befugnis zur Er.t;ichtwag und zum triebes oder der übermittlung von Telegrammen 
Betrieb einzelner Fernmeldeanlag.en kann von den . nach den besonderen Vorschriften über die Be­
Fernmeldebehörden physismen oder juristischen nützung der Eisenbahntelegraphen betrieben 
Personen erteilt werden. Die Bedingungen für die werden; 
Erteilung der Befugnis sowie die für. solche Fern- 3. Fernmeldeanlagen eines örtlich geschlossenen 
meldeanlagen zu. entrichtenden Gebühren werden Bergbaubetriebes; 
durch Verordnung des Bundesministeriums~ für 4. Fernmeldeanlagen innerhalb der Grenzen 
Verkehr. im Einvernehmen. mit dem Bundes- eines' Grundstüdtes; 
ministerium für Finanz.en festg~leg.t. 5. Fernmeldeanlagen. innerhalb der Grenzen 

(2) Soweitni:liht Interessen des Bun:des. entgeg~n~ ZIilsammenhängender Lieg.enschaften desselben 
stehen, .ist: diese: Befugnis an Elektrizitätsunter- , Eigentümers, wenn kein Teil. der Anlage öffent­
nehmungen,. die der allg~meinen Versorgung von liches Gut, fremde Liegenschaften, ein öffentlimes 
Gemeinden oder größeren Gebietsteilen mit elek- Gewässer, ein -fremdes Privatgewässer oder einen 
tris.cher Energie dienen, .. zum Zwecke ihres Be- öffentlichen Weg benützt oder kreuzt~ 
triebes zu erteilen. 6. Fernmeldeanlagen von Stromlieferungsunter:-

§. 4. (1) Funkanlagen im Sinne dieses. Gesetzes nehmungen (§§ J bis: 6· des 2. Verstaatlichungs­
sind aHe elektrischen Einrichtungen zur über- gesetzes,. B-. G. BI.. Nr. 81/1947), die ausschließlich 
tragung~ Aussendung. oder. zum Empfang von der übertragung vo.n. Signakn, die für den Ver­
Zeichen, Schriften, Bildern od"er Schallwellen aufl. bundbetrieb notwendig sind, dienen. 

Bewilligungs!reie 
Pel nmeldeanlagen 
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(2) Die Errichtung solcher Fernmeldeanlagen ist 
den zuständigen Fernmeldebehörden anzuzeigen. 

§ 6. (1) Fernmeldeanlagen, die über die Bundes­
grenzen hinausreichen, sind immer bewilligungs­
pflichtig, mit Ausnahme von Betriebsfernmelde­
anlagen der öffentlichen Eisenbahnen, die zu den 
auf fremden Staatsgebiet gelegenen Grenzbahn­
höfen führen. 

(2) Die Bestimmungen des § 5 gelten nicht für 
,Funk- und Fernsehanlagen. Funk- und Fernseh­

anlagen sind immer bewilligungspflichtig. 

§ 7. (1) Auf österreichischen Schiffen, Luftfahr­
zeugen und anderen Verkehrsmitteln dürfen Fern­
meldeanlagen, welche nicht ausschließlich zum 
Verkehr innerhalb des Fahrzeuges bestimmt sind, 
nur mit Bewilligung (§ 3) errichtet und betrieben 
werden. ' 

(2) Die Bestimmungen über den Betrieb von 
Fernmeldeanlagen auf fremden Schiffen und Luft­
fahrzeugen, die, sich im österreichischen Hoheits­
gebiet aufhalten, erläßt die oberste Fernmelde­
behörde im Einvernehmen mit der Schiffahrt-, 
beziehungsweise Luftfahrtbehörde, und zwar unter 
Beachtung der hiefür in Frage kommenden 
zwischenstaatlichen übereinkommen. 

§ 8. (1) Der Aufsicht des Bundes unterliegen: 

1. nach § 3 errichtete oder betriebene Anlagen 
hinsichtlich der Einhaltung der Bewilligungsbedin­
gungen, 

2. die im § 5 angeführten Anlagen daraufhin, 
daß Errichtung und Betrieb sich innerhalb der 
Grenzen dieses Gesetzes halten. 

(2) Bei Störungen einer Fernmeldeanlage durch 
eine andere kann der Bund alle Maßnahmen an­
ordnen und in Vollzug setzen, die zum Schutz der 
gestörten Fernmeldeanlage notwendig und nadl 
den jeweiligen Umständen und unter Vermeidung 
überflüssiger Kosten für die in Betracht kommen­
den Fernmeldeanlagen am zweckmäßigsten sind. 

(3) Unbefugt errichtete oder betriebene Anlagen 
können ohne vorherige Androhung außer Betrieb 
gesetzt werden. . 

§ 9. (1) Der Bund hat das Recht, aus öffentlichen 
Rücksichten den Betrieb von Fernmeldeanlagen 
ganz oder auf bestimmten Linien oder für be­
stimmte Arten von Fernmeldeanlagen auf be­
stimmte oder unbestimmte Zeit einzustellen und 
die Benützung der Fernmeldeanlagen für den all­
gemeinen Verkehr zeitweise Beschränkungen zu 
unterwerfen, solange als öffentliche Rücksichten 
dies erfordern. 

(2) Eine Verfügung nach- Abs. (l) begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung. Eine Rück­
erstattung von Gebühren erfolgt nur innerhalb 
der durch die Benützungsordnung festgestellten 
Grenzen. 

A b s c h n i t t J IIr. 

Verwaltung der FernmeIdeangeIegenheiten. 

§ 10. Fernmeldebehörden sind das Bundes­
ministerium für Verkehr, Generaldirektion für 
die Post- und Telegraphenverwaltung als oberste 
Fernmeldebehörde (Fernmeldebehörde H. Instanz) 
und die dieser unterstehenden Post- und Tele­
graphendirektionen als Fernmeldebehörden I. In-

, stanz. 

§ 11. Der Wirkungsbereich der Fernmelde­
behörden umfaßt insbesondere: 

1. die Erteilung der Befugnis zur Errichtung 
und zum 'Betrieb der nicht unter§ 5 fallenden 
Fernmeldeanlagen. Die Bewilligung zur Errich­
tung und zum Betrieb von Fernmeldeanlagen für 
Betriebszwecke der Luftfahrt erfolgt nach den für 
diesen Verkehrszweig geltenden einschlägigen 
Rechtsvorschriften im Einvernehmen mit der Luft­
fahrtbehörde, 

2. die Erlassung von Vorschriften über die Er­
richtung und die Benützung der von den Fern­
meldebehörden zu beaufsichtigenden Fernmelde­
anlagen, 

3. die Ausübung der Aufsicht des Bundes über 
die Fernmeldeanlagen gemäß § 8, 

4. die Regelung des Dienstes und Betriebes aller 
Funk(Fernseh)anlagen und der dem öffentlichen 
Nachrichtenverkehr dienenden sonstigen Fern­
meldeanlagen. Die Regelung des Dienstes und Be­
triebes aller Funk(Fernseh)anlagen des Eisenbahn-, 
Schiffahrt- und Luftfahrtbetriebes erstreckt sich 
nur auf die jeweilige Schaffung der erforderlichen 
Voraussetzungen für eine ungestörte Betriebs­
abwicklung aller im Bundesgebiet berechtigten 
Funk!(Fernseh}anlagen, bei den dem öffentlichen 
Verkehr, dienenden Fernmeldeanlagen der ge­
nannten drei Verkehrszweige auf den Dienst des 
allfälligen allgemeinen Naehrichtenverkehrs; in 
beiden Fällen hat die Regelung im Einvernehmen 
mit der Eisenbahn-, Schiffahrt-: oder Luftfahrt­
behörde zu erfolgen. Bei Fernmeldeanlagen mit 
leitungsgerichtetem Hochfrequenzbetrieb von 
Stromlieferungsunternehmungen der in § 5 (1), 
Ziffer 6, bezeichneten Art erstreckt sich die Rege­
lung des Dienstes und Betriebes nur auf die 
jeweilige Schaffung der erforderlichen Voraus­
setzungen für eine ungestörte Betriebsabwicklung 
aller im Bundesgebiet berechtigten Funk(Fernseh)­
anlagen, wobei diese Regelung im Einvernehmen 
mit der Elektrizitätsbehörde zu erfolgen hat, 

5. die Festsetzung der Benützungsgebühren 
(§ 16), 

6. die Festsetzung der Bewillungsgebühren 
(§ 16), 

7. die Durchführung des Strafverfahrens bei 
Verletzung des Fernmeldehoheitsrechtes, 

8. die Mitwirkung bei den Bewilligungen und 
der Aufsicht des Bundes gemäß § 4, 

Femmelde­
behörden 

Wlrkung,bereich 
der Fernrnelde­
behörden 
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9. die Einstellung des Fernmeldebetriebes nach 
§ 9, 

10. Erlassung und Handhabung der zur Durch­
führung der Bestimmungen des Weltnachrichten­
vertrages samt Vollzugsordnungen erforderlichen 
Vorschriften. 

§ 12. Auf das Verfahren vor den Fernmelde­
behörden finden die Verwaltungsverfahrens­
gesetze Anwendung. 

§ 13. Die von den Fernmeldebehörden erlassenen 
Bescheide sind, sofern sie keine Geldleistung zum 
Gegenstande haben, von den Fernmeldebehörden 
unter Anwendung der Vorschriften des Verwal­
tungsvollstreckungsgesetzes (B. G. BI. N r. 276/1925) 
selbst zu vollstrecken. 

§ 14. ,(1) Die Bezirksverwaltungsbehörden, an 
Orten aber, wo die Gesdläfte des örtlichen Sicher­
heitsdienstes von Bundespolizeibehörden besorgt 
werden, die Bundespolizeibehörden, haben im 
Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungskreises den 
Fernmeldebehörden Hilfe zu leisten. Sie sind ins­
besondere verpflichtet, Personen, die sich außer­
halb des Bezirkes aufhalten, in dem die örtlich 
zuständige Fernmeldebehörde ihren Sitz hat, auf 
deren Ersuchen zu vernehmen und Personen, die 
der Ladung einer Fernmeldebehörde keine Folge 
leisten, selbst zu vernehmen oder der Fernmelde­
behörde bei der Vollstreckung ihres Bescheides zur 
überwindung eines der Vollstreckung entgegen­
gesetzten Widerstandes zu unterstützen. 

(2) Die Organe der Fernmeldebehörden können 
zur Beseitigung eines ihnen bei der Ausübung ihres 
Dienstes entgegengesetzten Widerstandes die 
Unterstützung der Sicherheitsorgane unmittelbar 
in Ansprudl nehmen. 

A b s c h n i t t IV. 

Benützung der Fernmeldeanlagen. 

§ 15. (1) Die näheren Bestimmungen über die 
Benützung der für den öffentlichen Verkehr be­
stimmten Fernmeldeanlagen werden durch Be­
nützungsordnungen getroffen. Die auf Grund der 
Benützungsordnungen zu entrichtenden Gebühren 
werden in Gebührenordnungen festgesetzt. 

(2) Die. Benützungsordnungen gelten auch für 
übermittlungen nach und vom Auslande, soweit 
nicht die Vorschriften zwischenstaatlicher Verträge 
und übereinkommen etwas anderes bestimmen. 

(3) Die Benützungsordnungen (Gebührenord­
nungen) erläßt das Bundesministerium für Ver­
kehr. 

(4) Jedermann ist berechtigt, Fernmeldeanlagen, 
die für den öffentlichen Verkehr zugelassen sind, 
unter den in den B~nützungsordnungen vor­
geschriebenen Bedingungen gegen Entrichtung der 
in den Gebührenordnungen festgesetzten Gebühren 
zu benützen. 
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§ 16. (1) Fernmeldegebühren sind: 

1. Benützungsgebühren, die aus der Benützung 
von Fernmeldeanlagen entstehen, 

Fernmelde­
gebühren 

2. Bewilligungsgebühren, die an die Fernmelde­
behörde für die von dieser erteilten Bewilligung 
einer Fernmeldeanlage zu leisten sind. 

(2) Fernmeldegebühren· genießen im Konkurs­
und Ausgleichverfahren das Vorrecht .nach § 52 
Konkursordnung, beziehungsweise § 23 Ausgleichs­
ordnung mit den dort angeführten Einschrän­
kungen. 

§ 17. B.eauftragte und Bedienstete der Post- und 
Telegraphenverwaltung, ferner solche Personen, 
die eine für den öffentlimen Verkehr bestimmte, 
nicht der Post- und Telegraphenverwaltung ge­
hörende Fernmeldeanlage bedienen oder beauf­
sichtigen, sind zur Geheimhaltung aller Mit­
teilungen, die auf den für den öffentlichen Ver­
kehr bestimmten Fernmeldeanlagen befördert 
oder zur Beförderung auf ihnen aufgegeben 
worden sind, sowie der Tatsachen eines solchen. 
Fernmeldeverkehrs zwischen bestimmten Per­
sonen verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch 
nach der Versetzung in den Ruhestand oder nadl 
Auflösung des Dienst- oder Vollmachtsverhält­
nisses fort. 

§ 18. Werden durch eine Funkanlage, die nimt 
von einer Behörde betrieben wird, Nachrichten 
empfangen, die v~n einer öffentlichen Zwecken 
dienenden Fernmeldeanlage übermittelt werden 
und für die Funkanlage nicht bestimmt sind, .so 
dürfen der Inhalt der Nachrichten sowie die Tat­
sache ihres Empfanges auch von Personen, für die 
eine Pflicht zur Geheimhaltung nicht schon nach 
,§ 17 besteht, weder aufgezeichnet noch Unberufe­
nen mitgeteilt, noch für irgendwelche Zwecke ver­
wertet w,erden. Die Bestimmungen- des§ 19 (1), 
c, gelten entsprechend. 

§ 19. (1) Die Verpflichtung zur Wahrung des 
Fernmeldegeheimnisses besteht nicht: 

a} gegenüber den Strafgerichten, Staatsanwalt- . 
schaften und Sicherheitsbehörden im Ver­
fahren wegen gerichtlich strafbarer Hand­
lungen; 

b) gegenüber den Gerimten in anderen als in 
den unter a bezeichneten Fällen, soweit die 
oberste Fernmeldebehörde die um Auskunft 
ersuchte Dienststelle oder die als Zeugen 
geladenen Bediensteten oder Beauftragten 
der Verschwiegenheitspflicht enthebt; 

c) gegenüber dem Führer eines Luftfahrzeuges 
oder Schiffes hinsichtlim der, von der an 
Bord befindlichen Funkanlage ausgehenden 
oder an sie oder andere Funkanlagen gerim­
teten Nachrimten aus wichtigen Gründen der 
Führung des Fahrzeuges oder zur Abwen­
dung der Gefahr für Fahrzeuge und 
Menschenleben. 

FernmeIde· 
geheimnis 

Pflicht zur 
Geheimhaltung 
tür private 
Funkanbgen 

Ausnahm.e~ vom 
Fernmelde­
geheimnis 
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(2) Die Bestimmungen anderer Gesetze, die die 
Aufhebung des Fernmeldegeheimnisses oder die 
Beschlagnahme von Telegrammen betreffen, 
bleiben durch -dieses Gesetz unberührt. 

(3) Die Beschlagnahme von Telegrammen findet 
nur in den gesetzlich bestimmten Fällen statt. 

(4) Das Fernmeldegeheimnis steht der Erstattung 
von Anzeigen wegen gerichtlich strafbarer Hand­
lungen, die von Amts wegen zu verfolgen sind, 
nicht im Wege. 

§ 20. Von der Beförderung und übermittlung 
durch die dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Fernmeldeanlagen kann alles ausgeschlossen 
werden, was die Sicherheit oder die Wirtschafts­
interessen des Staates gefährdet, gegen die Gesetze, 
die öffentliche Ordnung oder die Sittlichkeit ver­
stößt. 

(5) Gegen die Entscheidung der Fernmelde­
behörde I. Instanz kann die Partei, welche die 
Entscheidung der FernmeldebehÖrdeangerufen 
hat, binnen zwei Wochen die Berufung an die 
oberste Fernmeldebehörde :ergreifen. 

§ 22. (1) Der Bund (Post- und T elegraphen­
verwaltung) übernimmt hinsichtlich der Besorgung 
des Fernmeldedienstes keine Haftung. 

(2) Wird durch einen Mangel einer dem :öffent­
lichen Verkehr dienenden Fernmeldeanlage der 
Post- und Telegraphenverwaltung ein _ Benützer 
getötet oder an seinem Körper oder an seiner 
Gesundheit verletzt oder wird eine Sache beschä­
digt, so haftet die Post- und Telegraphenverwal­
tung für den hieraus entstehenden Schaden nach 
den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts. Das­
selbe gilt für Schäden, die durch Arbeiten zur 
Herstellung, Instandhaltung, Änderung oder Auf-

§ 21. (1) Die Entscheidung über die aus den hebung einer solchen Fernmeldeanlage verursacht 
Fernmeldevorschriften ,entspringenden (gegen- worden sind. Der Geschädigte hat zunächst ,die 
sei ti gen); Rechte und Pflichten der Verwaltung oberste Fernmeldebehörde zur Anerkennung, des 
und der Benützer steht den Fernmeldebehörden zu. Ersatzanspruches aufzufordern. Kommt Ihm 

'ch " . " I binnen sechs Monaten nach Einlangen dieser Auf-
(2) Wer SI m semem aus emer Benutzungsord- f d b 'd ob F ld b h" d . . d R ch f B" d or erung el - er ersten ernme e e or e -eme 

nung entspnngen en -e te au enutzung er E kl" "b 'B h 'ch d . d 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Fernmelde- ,r arung ~ er sell~ ege ren m t zu 0 er WIr 

I b ch t cht k d b 
'd mnerhalb dIeser Fnst der _Ersatz ganz oder zum 

an age es wer era et, ann agegen el er '1' d ch 
t" d' F ld b h" d I I Abh'lf' Tel verweIgert, so kann er- en Ersatzanspru zus an Igen ernme e e or e ,nstanz 1 e d ch' KI I d ch D' V "'h 

ch D ' F ld b h" d 'd 'ch ur age ge ten ma en, Ie eqa rung 
su en. Ie ernme e e or en sm m t ver- 'd d ch d' A ff d f" d' F' 

fl 'ch 'd' EId' Ich B ch d WIr ur Ie u or erung ur Ie rIst von p 1 tet, m Ie - r e Igung so er es wer en ch M d d' A ff d 
einzugehen, die erst nach Ablauf von sechs ~e s on~ten, 0, er wenn Ie ,u or, erung 
Monaten 't d b h t t R ch I t mnehalb dieser Fnst beantwortet wIrd, bIS zur seI er e aup e en e tsver e zung, ,. . 
~rhoben werden. Zustellung dIeser Antwort an den Geschadigten 

d
. gehemmt. 

(3) Gegen Je Bemessung oder Vorschreibung . 
von Fernmeldegebühren kann die davon betroffene (3) Der TeIlnehmer am Fernmeldeverkehr hat 
Parte' -bI' z' W eh ch Z 11 d der Post- und Telegraphenverwaltung den Schaden 
, 1 nnen wel 0 en na - uste ung es , . . 
Zahlungsauftrages der Fernmcldebehörde I. Instanz zu ers~tzen, den SIe durch Verl.ust od~~ Beschädl-
b ' d' b d' G b"h 'ch d gung Ihrer Fernmeldeanlagen m Gebauden oder 

el leser, wenn a er le eu rentn tetwor en R" l'd d' d A f'ch d T'l h 
ist, ohne daß ein Zahlungsauftrag erlassen wurde, I aumen er e~ ~t, Ie er u SI t es el ne -
binnen zwei Wochen nach der Entrichtung bei der mers o.der bel Über~assung von Fernmeldeanlagen 

,Dienststelle, die die Gebühr bemessen hat, Ein- a~ Dntte de~ AufSIcht des Inhabers unt~rstehen. 
spruch erheben Wird nicht binnen sech Monaten DIe ErsatzpflIcht fällt weg, wenn der TeIlnehmer 
nach dem Tag; des Einlangens bei der ~ienststelle und der Inhaber jede nach den Umständen des 
dem Einspruch Folge gegeben, so kann die Partei Falles gebotene Sorgfalt beobachtet haben; 
binnen zwei Wochen die Entscheidung der zu. (4) Für Drahtfunkeinrichtungen haftet der, dem 
ständigen Fernmeldebehörde I. Instanz anrufen. sie überlassen wurden, nach den Bestimmungen 
Diese Frist ist von der Zustellung des ablehnenden des Abs. (3). 
Bescheides, wenn aber ein Bescheid binnen sechs (5) Der Inhaber einer Privatfernmeldeanlage 
Monaten nicht erlassen wurde, von dem Tage zu hat in den Fällen, wo die Post- und Telegraphen­
berechnen, an dem die sechsmonatige Frist ab ge- verwaltung besondere Leistungen für Privatfern­
laufen ist. meldeanlagen übernimmt, dieser den Schaden zu 

(4) Wird eine Leistung, die nach der Benützungs­
ordnung zu gewähren ist, nicht, verspätet oder 
fehlerhaft ausgeführt, so· kann der Benützer den 
ihm nach der Benützungsordnung allenfalls zu­
stehenden Anspruch bei -sonstigem Verlust binnen 
sechs Monaten, nachdem ihm die Tatsachen, auf die 
er den Anspruch grlindet, bekannt geworden sind, 
bei der zuständigen Fernmeldebehörde • I. Instanz 
geltend machen. 

ersetzen, der verursacht ist durch 
1. Fehler derjenigen Teile der Privatfernmelde­

anlage, die nicht von der Post- und Telegraphen­
verwaltung hergestellt oder instandgehalten 
werden, 

2. unrichtige Benützung der Anlage oder 
3. Verletzung der Bauvorschriftenund sonstigen 

Anord~ungen der Post- und Telegraphenverwal-
tung. 

Haftung -
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Ab s c h n i t t V_ 

Strafbestimmungen. 

§ 23. (1)· Im § 89. des österreichischen Straf­
gesetzes 1945, A. Slg. Nr. 2, treten an die Stelle 
der Worte "des Betriebes dieser Staatsanstalt" 
die Worte "seines Betriebes". 

(2) Unter dem im Strafgesetz gebrauchten Aus­
druck "Staatstdegraphen" sind alle Fernmelde­
anlagen zu verstehen, .die bestimmungsgemäß dem 
öffentlichen Verkehr oder sonst öffentlichen 
Zwecken dienen. 

§ 24. ·Wer vorsätzlich in anderen als den gesetz­
lich vorgesehenen Fällen entgegen § 18 Nachrichten 
aufzeichnet; Unberufenen mitteilt oder für irgend-· 
welche Zwecke verwertet, wird, insofern nicht der 
Tatbestand einer strenger strafbaren Handlung 
vorliegt, vom Gericht wegen einer· übertretung 
mit strengem Arrest bis zu sechs Monaten und 
außerdem mit einer Geldstrafe bis zu 5000 S 
bestraft. , 

§ 25. (1) Eine im § 17 bezeichnete Person, die 
vorsätzlich 

1. unbefugt über die Tatsache oder den Inhalt 
des Fernmeldeverkehrs bestimmter Personen einem 
Unberufenen Mitteilung macht oder ihm Gelegen­
heit gibt, Tatsachen, auf die sich die Pflicht der 
Geheimhaltung erstreckt(§ 17), selbst wahr-., 
zunehmen, 

2. unbefugt ein Telegramm, das einer zum 
öffentlichen Verkehr bestimmten Fernmeldedienst­
steIle anvertraut wurde, öffnet oder seinem Inhalt 
nachforscht, 

3. ein Telegramm fälscht" unrichtig wiedergibt, 
verändert, unterdrückt oder unbefugt dem 
Empfangsberechtigten vorenthält, 

4. ein Ferngespräch oder einen Funkspruch 
unterdrückt oder unrichtig vermittelt, 

5. einem Unbefugten eine der in den Punkten 
2.-4. bezeichneten Handlungen ,gestattet oder 
erleichtert! 

6. unbefugt Nachrichten, die von einer öffent­
lichen Zwecken dienenden Fernmeldeanlage über­
mittelt werden und für die eigene Funkanlage 
nicht '.,bestimmt sind, aufzeichnet, Unberufenen 
mitteilt oder verwertet, wird, sofern· nicht der 
Tatbestand einer strenger strafbaren Handlung 
vorliegt, vom Gericht wegen einer übertretung 
mit strengem Arrest bis zu sechs Monaten und 
außerdem mit Geldstrafe bis zu 5000 S bestraft. 

§ 26. (1) Wer 
1. unbefugt eine Fernmeldeanlage errichtet, 

ändert oder betreibt, 
2. unbefugt Funk- und Fernseheinrichtungen 

{,§ 4} einführt, herstellt, in Verkehr setzt, besitzt 
oder verwahrt, 
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3. einer auf Grund der §§ 8 und 9 erlassenen 
Anordnung zuwiderhandelt, 

4. eine bewilligte Fernmeldeanlage mißbräuch-
lich verwendet, . 
macht sich einer Verwaltungsübertretung schuldig 
und wird - sofern nicht der Tatbestand einer 
strenger strafbaren Handlung begründet wird -
mit einer Geldstrafe bis zu 5000 S oder mit Arrest 
bis zu einem Monat bestraft. 

Bei Vorliegen erschwerender Umstände sind 
beide Strafen nebeneinander' zu verhä.ngen. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 27. Das Bundesministerium für Verkehr kann 
in den auf Grund dieses Gesetzes zu erlassenden 
Verordnungen auf . Zuwiderhandlungen Arrest­
strafen bis 'zu einem Monat und Geldstrafen bis zu 
5000 S androhel1. 

Str afbestimmungen 
der Benützungs­
ordnungen 

§ 28. (1) Die Durchführung des Strafverfahrens Verfahren in 
den §§ 26 und 27 

steht in den Fällen der §,§ 26 und 27 den Fern- beze,mneten 
meldebehörden zu. übertretungsfällen 

(2) Im Straferkenntnis können die Gegenstände, 
mit denen die strafbare Handlung begangen 
wurde, ohne Rücksicht .darauf, wem sie gehören, 
zugunsten des Bundes (Post-und Telegraphen­
verwaltung) für verfallen erklärt werden. 

(3) Gegen Personen, die einer übertretung nach 
§ 26. dringend verdächtig sind, kann eine Haus­
oder Personendurchsuchung von den Sicherheits­
behördenangeordnet und, wenn Gefahr in Ver­
zug ist, auch von ihren Organen oder der Bundes­
gendarmerie aus eigener Macht vorgenommen 
werden (§ 3 des Gesetzes vom 27. Oktober 1862, 
a. R. G. BI. Nr. 88). 

§ 29. ·Die nach diesem Gesetze oder nach einer 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung 
durch die Fernmeldebehörden verhängten Geld­
strafen fallen dem Bundesschatze (Post- und Tele­
graphen verwaltung) zu. 

A b s c h n i t t VI. 

Hinterziehung von Fernmeldegebühren. 

§ 30~ Ist durch die rechtskräftige Entscheidung 
. einer Fernmeldebehörde oder eines Gerichtes fest­
gestellt, daß jemand durch das widerrechtliche 
Errichten, Betreiben oder Benützen einer Fern­
meldeanlage dem Bunde oder dem Genehmigungs­
inhaber einer dem öffentlichen Verkehr dienenden 
Fernmeldeanlage Gebühren entzogen hat; ·so kann 
die Fernmeldebehörde, ungeachtet der wegen der 
widerrechtlichen Handlung verhängten Strafe, dem 
Schuldigen· die entzogene Gebühr bei drahtlosen 
Fernmeldeanlagen bis zum hundertfachen, bei den 
übrigen Fernmeldeanlagen bis zum zehnfachen 
Ausmaß der entgangenen. Gebühren nach den im 
Zeitpunkte der Feststellung der widerrechtlichen 
Handlung geltenden ,Sätzen v.orschreiben. 

Widmung 
der Geldstraf en 

Vorsd!reibung 
entzogener 
Gebühren 
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Geltung bisher 
erteilter 

Bewilligungen 

Schluß· 
bestimmungen 
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Ab sc h n i t t VII. 

Übergangs- und Schlu~bestimmllngen. 

§ 31. Die auf Grund der bisher geltenden Vor­
schriften erteilten Bewilligungen (Verleihungen, 
Genehmigungen, Erlaubnisse) werden durch dieses 
Gesetz nicht berührt. 

§ 32. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 30. Tage 
nach seiner Kundmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig werden alle mit diesem Bundes­
gesetz im Widerspruch stehenden oder dieselben 
Gegenstände regelnden Bestimmungen aufgehoben, 
insbesondere: 

1. das Gesetz über Fernmeldeanlagen vom 
14. Jänner 1928 (Deutsches R. G. Bi. I S. 8), 

2. das Gesetz gegen die Schwarzsender vom 
24. November 1937 (Deutsches R. G. Bl. I S. 1298), 

3. die Bestimmungen des österreichischen Tele­
graphengesetzes vom 18. Juli 1924 {B. G. BI. 
Nr. 263!1924}, soweit sie in Geltung geblieben 
sind, 

4. die Verordnung über Vollstredmng von 
Gebühren der Deutschen Reichspost in der Ost­
mark und im Reichsgau Sudetenland vom 
25. Jänner 1940 (Deutsches R. G. Bi. I S. 252), 

5. § 25 des Gesetzes über das Postwesen des 
Deutschen Reiches vom 28. Oktober 1871 
(Deutsches R. G. Bi. S. 347). 

§ 33. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Verkehr im Ein­
vernehmen mit den beteiligten Bundesministerien 
betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 
Das staatliche Hoheitsrecht (Vorbehalt 

des Bundes) hinsichtlich der telegraphi­
schen Nachrichtenübermittlung geht auf 
das Hofkanzleidekret vom 25. Jänner 1847, 
Z. 2581, PoI.Ges.S. NI'. 9 zurück. 

:Mit Verordnung des Handelsministeriums 
vom 7. Oktober 1887, Ö. R. G. BI. NI'. 116, 
wurde der Vorbehalt auf. die staatlichen 
Fernsprechanlagen ausgedehnt und diese 
als eine Fortsetzung des Staatstelegraphen 
angesehen. Durch die Verordnung des 
Handelsministeriums vom 28. April 1905, 
Ö. H. G. BI. NI'. 72, wurde für die privaten 

.. Drahttelegraphen- und -fernsprech anlagen, 
die vom Vorbehalt des Bundes aus­
genommen waren, eine staatliche Kon­
zession vorgesehen. Ausgenommen hievon 
blieben nur die innerhalb eines Gebäudes 
oder eingefriedeten Grundstückes errich­
teten, die mit dem öffentlichen Netz nicht in 
Verbindung standen. 

Mit Verordnung des Handelsministeriums 
vom 7. Jänner 1910, Ö. R. G. BI. Nr. 11, 
wurde das Hoheitsrecht des Staates auch 
Huf den Betrieb von Funkanlagen (draht­
losen Telegraphen ) ausgedehnt. Nach der 
Auflösung der österreichisch-ungarischen 
Monarchie wurde der Bundesvorbehalt, der 
sich auf das Hofkanzleidekret vom 
25. Jänner 1847 und die auf Grund dieses 

. erlassenen Verordnungen stützte, vielfach 
bestritten. Es erfolgte daher eine neue 
gesetzliche Festlegung des Bundesvor­
behaltes im Bundesgesetz vom 18. Juli 
1924, B. G. BI. Nr. 263, betreffend den Tele­
graphen (Telegraphengesetz ). Hierin wurde 
der Begriff des Telegraphen gesetzlich der­
art festgelegt, daß er für die damals geübte 
elektrische Telegraphie und Telephonie 
ausreichte. Nach der Annexion österreichs 

19:18 wurde durch· § 3 der Einführungsver­
ordnung vom 11. Dezember 1939 (R. G. BI. I 
S. 2422) das österreichische Telegraphen­
gesetz zum größten Teil außer Kraft gesetzt 
und an seiner Stelle das Gesetz über Fern­
meldeanlagen vom 14. Jänner 1928 
(R. G. BI. I S. 8) eingeführt. Dieses ent­
hielt neben der durch die Entwicklung des 
Fernmeldewesens sich ergebenden Auf­
hebung der Unterscheidung zwischen 
öffentlichen und privaten Telegraphen auch 
eine Abschaffung des. Verwaltungsver­
fallreu,s auf dem Gebiete des Fernmelde­
benützungsrechts und Einführung schwerer 
gerichtlicher Strafen für Delikte gegen das 
Fernmeldehoheitsrecht. 

An Stelle dieses Gesetzes und der son­
stigen in österreich eingeführten reichs-

. deutschen Vorschriften auf dem Gebiete des 
Fernmeldewesens sollen nun wieder öster­
reichische Vorschriften, und zwar das 
Fernmeldegesetz und die auf Grund dieses 
zu erlassenden Benützungsordnungen 
(TelegTaphen-, Fernsprechordnung usw.) , 
treten. . 

Als Titel wird "Fernmeldegesetz" vor­
geschlagen, weil der allgemeine BegrifI 
"Fernmelden " weiter geht als der Begriff 
"Telegraph" , der nur einen bestimmten 
Teil der Anlagen um faßt, während unter 
"Fernmeldeanlagen" sowohl die Tele­
graphen- als auch die Fernsprech-, Rund­
funk- und Funkanlagen zusammengefaßt 
sind. Es wird dadurch auch dem schon 1924 
vorgebrachten Einwand, anstatt des Be­
gTiffes Telegraph eine Kollektivbezeichnung 
zu wählen, die alle Arten von Anlagen der 
vorbezeichneten Art 'umfaßt, Rechnung 
getragen .. 
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Die gesetzliche Definition der Fernmelde­
anlage wurde so festgelegt, daß sie für den 
gegenwärtigen Stand der Fernmeldetechnik 
ausreicht und sich in dem Rahmen der 
Beschlüsse der Weltnachrichtenkonferenz 
von Atlantic City 1947, die auch von ösler­
reich unterzeichnet wurden, hält. 

Ein Eingriff in die Privatwirtschaft ist 
nicht zu befürchten, weil von der Post- und 
Telegraphenverwaltung in den Benützungs­
ordnungen alle Anlagen, die zwar unter d.en 
Rahmenbegriff fallen, jedoch nicht einer 
fernmeldemäßigen Übermittlung dienen 
können, aus der Bewilligungspflicht aus­
geschieden und nicht als Fernmeldeanlagen 
behan deIt werden. 

Die Strafen für die Verletzung des Fern­
meldegeheimnisses, die seit Einführung 
des reichsdeutschen Fernmeldeanlagen­
gesetzes im § 355 D, Strafgesetzbuch, ent­
halten waren, werden nunmehr wieder wie 
Vor 1938 im Fernmeldegesetz geregelt. 

Weiters wurde das deutsche Fernmelde­
strafrecht, welches für Delikte gegen' die 
Fernmeldehoheit äußerst harte gerichtliche 
Strafen vorsah, abgeschafft und für diese 
Delikte wieder das erheblich mildere öster­
reichische Verwaltungsstrafverfahren ein­
geführt. 

Weiters fehlten im reichsdeutschen Fern­
meldebenützungsrecht jegliche Verfahrens­
vorschriften und die Deutsche Reichspost 
war außerstande, rechtskraftfähige Ent­
scheidungen' zu fällen. 

Auch diese Bestimmungen wurden ge·· 
ändert, und die Vorschriften der österreichi­
schen Verwaltungsverfrahrensgesetze wieder 
eingebaut. 
Zu § 1: 

Der heutige Begriff der Fernmeldeanlage 
ist infolge der Entwicklung der Technik 
über die seinerzeHigen Grenz,en weit hinaus­
gewachsen. 

Fernmeldeanlagen sind aUe technischen 
Einrichtungen, Formen, Mittel und Wege, 
die durch ihre besondere technische Gestal­
tung ,es ermöglichen, drahtlich oder draht­
los Zeichen, Schriften, Bilder oder Schall­
wellen zu übertragen, auszusenden oder zu 
empfangen. Sie umfassen. aUe heute be­
kannten und künftig noch kommenden tech­
nischen Formen der Übermittlung auf dem 
Draht- oder Funkweg, auf optischem Wege 
oder mittels anderer elektromagnetischer 
Systeme. Aus dem ergibt sich, daß zum Bei­
spiel Fernmeß-, Fernbeobachtungs- und 
ltegistr,ierapparate, womit Impulse fern­
melde mäßig übermittelt, beziehungsweise 
registriert wel'den, Fernmeldeanlagen sind. 

Eine Einengung des Begriffes "Fern­
meldeanlagen" nur auf "elektrische" Fern­
meldeanlagen ist beim heutigen Stand der 
Technik im Interesse der Allgemeinheit, der 
Post- und Telegraphenverwaltung und der 
Sicherheit des Staates nicht tragbar, weil 
das Fernmeldewesen nicht auf eine einzige 
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Energieart beschränkt bleiben kann. Bei der 
technischen Vielgestaltigkeit darf der ge­
setzliche Rahmen der "Fernmeldeanlagen" 
nicht eng nach dem Stand der Technik einer 
bestimmten Zeit festgelegt werden. Eine 
allzu weitgehende Definition läßt sich leicht 
durch entsprechende Handhabung des Be­
willigungsrechts nach § 3 'des Gesetzes 
durch allgemeine Freigabe bestimmter An­
lagen und Einrichtungen ausgleichen. 

Zu § 2: 
Die Fernmeldehoheit hat ihren Ursprung 

in dem Vorbehalt des Bundes, der auf das 
Hofkanzleidekret . vom 25. Jänner 1847, 
Z. 2581, PoI.Ges.S. NI'. 9, zurückgeht. Sie 
erfaßt nach ihrem derzeitigen rStand nicht 
nur die öffentlichen Telegraphen, d: s. 
. solche Fernmeldeanlagen, die jedermann 
benützen kann oder die durch eine Eisen­
bahn betrieben werden, sie umfaßt alle 
Fernmeldeanlagen ohne Rückisicht darauf, 
wie sie betrieben werden - ob anstalts­
mäßig oder für Privatzwecke. Die Fern­
meldehoheit erschöpft sich nicht im bloßen 
Errichten und Betreiben von Fernmelde­
anlagen, sondern beinhaltet auch das plan­
mäßige Gestarten, Aufbauen, Verwalten, 
Beaufsichtigen, Bereithalten und Überlassen 
an die Benützer. Der Begriff "Staatstele­
graph" ist nur mehr für das Strafrecht von 
Bedeutung. 

Träger der Fernmeldehoheit ist der :Bund, 
der dieses Recht durch das Bundesministe­
rium für Verkehr, Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung, ausübt. 

Zu § 3: 
Eine Bewilligung nach § 3 beinhaltet 

keine Übertragung eines Hoheitsrechtes, 
auch nicht der Ausübung nach; ·sondern nur 
die Erteilung einer Befugnis, ein~elne Al~­
lagen zu errichten und zu betreIben. D~e 
Bedingungen für die ErtJeilung der Befugllls 
können mit Rücksicht auf die Verschiedell­
hei t der Arten der Fernmeldeanlagen (Tele­
phon, Funkgeräte usw.) nicht im Gesetz ge­
regelt sein, weil sie desisen Rahmenspren­
gen würden sondern wel'deil je nach der Art 
der Fernme'ideanlage in der diesbezüglichen 
Verordnung (Benützungsordnung) fest­
gelegt s'ein. 

Wo es im Staatsinteresse unbedingt not­
wendig erscheint, kann bestimmten E~n­
richtungen, wie Eisenbahn, StJaat~e~ekutIve 
usw. soweit sie nach § 6 (2), bewlliIgungs­
pflichtig 'Yären, eine allgemeine Bewilligung 
erteilt werden. 

§ 3 (2) gibt bestimmten Elektrizitäts­
unternehmungen einen öffentlich-recht­
lichen Ans p r u c h auf Bewilligung ihrer 
Draht-Betriebsfernmel:deanlagen. 

Zu § 4: 
Funkanlagen sind eine Unterart der Fern­

meldeanlagen. Funkanlagen sind nur elek­
trische Einrichtungen, d. h. Anlagen, die 
sich der Elektrizität als übertragungs-,.· 
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Aussendungs- oder Empfangsmittel be- wurden als bewilligungsfrei anerkannt; die 
dienen .. Klingeln, Hochfrequenzheilgeräte, Eigenart des Bergwerksbetriebes, '. welche 
Haushaltmotore ·usw. werden nur dann als einen· Zutritt von Organen der'Post- und 
Funkanlagen im S.inne ,des § 4 .behandelt, . Telegraphenverwaltung zu den Fernmelde­
wenn sie zur fernmeldemäßigen ·über- anlagen aus Sicherheitsgründen meist .nicht 
tragung, Aussendung oder .zum Empfang ermöglicht, haben es als zweckmäßig er­
bestimmt sind öder hi.ezu verwendet weyden. scheinen lassen, .die Sicherung dieser Fern-

Fernmeldeanlagen, .deren Betrieb auf meldeanlagen und ihrer Benützer dem ln­
elektrisch.en Leitern, die ,der Übertragung haber des Bergbaubetriebes, beziehungs­
und Verteilung elektr.ischer Energie dienen, ,weise den zur Erlassung von Vorschriften 
erf<:lgt (Fernmeldeanlagen mit le:itungs- zur Sicherung des Bergbaubetriebes zustän­
ge~lChtetem . Hochfrequenzbetrieb ), sind digen Bergbehörden zu überlassen. 
kellle Draht-, sondern Funkanlagen. Um jedoch zu verhindern,. daß umfang-; 

§ 4 (2) ent spricht' dem § 6 des früheren reiche private Fernmeldenetze des Bergbau­
österreichischen Telegr.aphengesetzes, nur betriebes neben dem öffentlichen Fern­
wurde die Bewilligungspflicht noch weiter meldenetz der Post- und Telegraphen­
~.~lockert, indem auf die Bewilligungspflicht verwaltung entstehen, wurde die. Bewilli­
iur. den· ge s eh ä f t s m ä ß i gen V e 1'- gungsfreiheit beschränkt auf einen örtlich 
trI e b ,von' Hundfunk- und Fernseh- geschlossenen Bergbaubetrieb, wobei jedoch 
empfangsgeratell . durch die. Ausstellung im Interesse des Bergbau.betriebes. Unter­
eines Radioausweisesverzichtet und bei der brechungen des Zusammenhanges der zum 
gewerbsmäß'igen Herstellung von Rundfunk- Bergwerk gehörigen Grundflächen durch 
und· Fernsehempfangsgeräten auf die im öffentliche oder private Wege oder Ge­
Gesetz angeführten Geräte eingeschränkt wässer ·unbeachtlich sein sollen. Desgleichen 
wurde. Die· Bewilligungspflicht nach. § 4 sind Privatfernmeldeanlagen für Seilbahnen 
(2) FG.' wurde nur soweit beibehalten,. als des zugehörigen örtlichen Bergbaubetriebes 
es ohne Beeinträchtigung der Interessen der unter der Bewilligungsfreiheit des § 5 (1), 
Privatwirtschaft im öffentlichen Interesse Z. 3, subsummiert, auch wenn sie öffent­
für notwendig erscheint. . liehe oder private Wege, Gewässer. oder 

Grundstücke kreuzen. 
,Zu § 5: Zu den .Punkten 4 und 5: Es fallen dar-

Es werden hier erschöpfend die Fälle auf- unter Fernmeldeanlagen,: die sich in' ihrer 
gezählt, in denen >bestimmte Fernmelde- Gesamtheit innerhalb der Grenzen eines 

'anlagen ohne Bewilligung der 'Post- und Grundstückes oder zusammenhängender 
'l'el.egraphenve'rwa!tung errichtet, und be- Liegenschaften, die demselben Eigentümer 
trieben werden ,dürfen. Die Zulassung be- gehören und nicht durch fremden öffent­
w,illig~ngsfr,eier Fernmeldeanlagen steht lichen oder privaten Besitz getrennt sind, 
mcht 1m WIderspruch mit der im § 2 fest- befinden. . 
gel~gte~ Fernmeldehoheit(Staatsvorbehalt), Nach § 5 (2) ist bei bewilligungsfreien 
well dIe lnhaber ;:,solcher Anlagen weder Anlagen eine Anzeigepflicht vorgesehen. 
Träger der Fernmeldehoheit· sind noch wer- Dies dient vornehmlich der Planung und 
dßn. Verhütung von Störungen. 

Zu Puukt 1: ·Der' Begriff "innerer Dienst" Zu § 6: 
bedeutet nicht,' daß der· Betrieb der· Fern-
meldeanlage -innerhalb ein es. Gebäudes Die Errichtung und der Betrieb von Fern-' 
abgewickelt werden muß, sondern besagt, meldeanlagen"die .über die Bundesgrenzen 
daß der Betrieb der Fernmeldeanlage be- hinausreichen, bedarf immer der Bewilli­
schränkt· sein muß auf den rein dienstlichen gung des Bundesministeriums für Verkehr, 
Verkehr zwischen ·den Angehörigen der Generaldirektionfürdie Post-und Tele­
betreffenden Behörde und nicht den Verkehr graphenverwaltung. 
dritter· Personen oder für Dritte umfassen Nur für Betriebsfernmeldeanlagen der 
darf. Die Bewilligungsfreiheit . steht nur den öffentlichen Eisenbahnen besteht mit Rück­
Bundes- und Landesbehörden zu. sicht auf die besondere Art des Eisenbahn-

ZuPunkt 2: Die' Fernmeldeanlagen dürfen betriebes eine Ausnahme. 
von·,der ,Eisenbahn ·nur zu Zwecken ihres Nach Abs.(2) sind Funk- und Fernse·h-
Betriebes benützt werden. Der Betrieb um- anlagen immer bewilligungspflichtig. Die 
faßt alles, was mit der Beförderungstätig- Bewilligungspflicht erklärt sich aus der 
keit zusammenhängt. besonderen Gestaltung des Funkbetriebes, 

Der Umfang, in dem die '.Betriebsfern- die eine einheitliche' Planung insbesondere 
meldeanlagen der Eisenbahn für den öffellt- in der Zuteilung der .Wellenlängen, Stärke 
lichen Telegraphenverkehr des Publikums der Leistung usw. erforder.t. In bestimmten 
zur Verfügung gestellt werden dürfen, ist Fällen (siehe Erläuterungen zu § 3) können 
durch den Inhalt des zwischen Eisenbahn allgemeine BBwilligungen erteilt werden. 
und Post abgeschlossenen. übereinkommens ,Zu § 7: 
bestimmt. Funkanlagen auf österreichischen 

Zu Punkt 3: Die Fernmeldeanlagen eines Schiffen unterliegen dem österreichischen 
.örtlich ·geschlossenen .. BergbaUbetriebes Fernmeldeho.heitsrechta.uch im Ausland. 
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Fernmeideanlagen, 'die ausschließlich nur 
für den Fer'umeldeverkehr innerhalb des 
Fahrzeuges dienen, sindbewilligungsfrei. 

Soweit 'zwischenstaatliche Überein-
kommen nichts anderes vors'ehen, :gilt für 
Fernmeldeanlagen auf fremden Schiffen 
und Flugzcugen;die sich im österreichischen 
H'Oheitsgebiet aufhalten, österreichisches 
Fernmeldehoheitsrecht. 

Zu § 8: 
Die Aufsicht des Bundes CPost- und 

Telegraphenverwaltung) ist eine rein fern­
melderechtlicheÜherwachung, Gegenstand 
der Überwac.hung .ist bei hewilligungspflich­
ligen Anlagen nur die ,~inhaltung der Be­
\villigungsbedingungen.,i:Bei den bewilli­
gungsfreien Anlagen erstreckt sich die 
Überwachung nur darauf, daß Errichtung 
und Betrieb sich innerhalb der Gre'n.zen des 
§ 5 (1) halten. 

Die l<~estsetzung der überwachungs­
yorschriften erfolgt im Erlaßwege. 

§ 8 (2) entspricht dem § 8 (2) des' 
österreichischen Telegraphengesetzes und 
gibt der :Post- und Telegraphenverwaltung 
das Recht, Maßnahmen zum Schutz von 
Fern meldeanlagen gegen wechselseitige 
Störungen .zu treffen. Dieses Recht hat die 
Verwaltung bei allen Fernmeldeanlagen, da 
sie deren Aufsicht unterliegen. 

Zu § 9: 

Die Voraussetzungen für die Einstellung 
des Fernmeldebetriebes sowie der Umfang 
der Berechtigung des Bundes hiezu, ent­
sprechen den früheren Dsterreichischen Be­
stimmungen und stehen auch im Einklang 
mit den zwischenstaatlichen Fernmeldevor-

. schriften (Artikel 30 des Weltnachrichten­
vertrages Atlantic City 1947). 

Nur wurde, um jede Möglichkeit einer 
willkürlichen Beschränkung zu vermeiden, 
das Hecht des 'Bundes außerdem ein­
geschränkt auf die Dauer "solange öffent­
liche Rücksichten dies erfordern". 

F~in Anspruch auf Schadenersatz aus 
einer solchen Verfügung aus § 9 (1) wird 
von allen Post- und Telegraphenverwal': 
lungen im In- 'und Auslandsverkehr ab­
gelehnt. In besonders berücksichtigungs­
würdigen Fällen k a 11 n eine Entschädigung 
im Inlandsverkehr zuerkann:t werden. 

Zu § 10: 
Fernmeldebehörden 1. Instanz sind die 

Post- und Telegraphendirektionen in Graz, 
Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Wien. 

über den genannten Direktionen ist 
n. Instanz das Bundesministerium für Ver­
kehr, Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltun'g. ' 

Zu §'11: 
Das Bundesministerium 'für Verkehr, 

Generaldirektion für die Post- und Tele­
gTaphenverwaltung und die ihr unter­
sPehenden Direktionen wirken einerseits als 
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Fernmeldebehörden und anderseits als 
VerwaHungsdienststellen der Post- und 
Teleg-raphenverwaltung. 

Als Fernmeldebehörden obliegt i.hnen 
auch die Erteilung der Befugnis zur Errich­
tung und zum Betrieb der nicht unter § 5 
fallenden Fernmeldeanlagen. 

Die Erteilung von solchen BewiHigungen 
für Funkanlagen an Bord VOn Luftfahr­
zeugen erfolgt nach der derzeit noch gel­
tenden Verordnung über den Luftverkehr 
vom 21. August 1936 (R. G. BI. I S.659). 

Die Festlegung der Vorschriften zum 
Sehutz der Fernmeldeanlagen gegen Stark­
strom erfolgt nicht in den fernmelderecht­
lieh-en, sondern in den elektrizitätsrecht­
lichen Vorschriften. 

Die Regelung' des Dienstes und Betriebes 
aller Funkanlagen und der dem öffentlichen 
Verkehr' dienenden Fernmeldeanlagen, die 
sonst ausschließlich den Ferumeldebehörden 
obliegt, erstreckt sich bei den Drahtfern­
meldeanlagen der Eisenbahn, Schiffahrt und 
Luftfahrt nur auf den Dienst des allfälligen 
allgemeinen Nachrichtenverkehrs. Soweit es 
sieh aber um Funkanlagen der drei ge­
nannten Verkehrszweige handelt, obliegt 
den Fernmeldebehörden außerdem auch 
die jeweilige Schaffung der fallweise er­
forderlichen Voraussetzungen für eine 'un­
gestörte Betriebsabwicklung aller im 
Bundesgebi et bei'echtigten Funkanlagen im 
Einvernehmen mit der zuständigen Eisen­
babn-, Schiffahrts- und Luftfahrtsbehörde ; 
zum Beispiel die Bestimmung der zu ver­
wendenden Wellenlänge, der zulässigen 
Sendeenergie u. dgl. 

Zu § 12 . 
Diese Bestimmungen wurden dem § 12 

des österreichischen Telegraphengesetzes, 
B. G.BI. NI'. 263/1924 entnommen und ent­
sprechen dem Artikel II des Einführungs­
gesetzes zu den Verwaltungverfahrens­
gesetzen, B. G. BI. NI'. 273/1925. 

Zu § 13: 
Die Fernmeldebehörden vollziehen selbst 

die von ihnen getroffenen rechtskräftigen 
EIltscheidungen und Verfügungen, sofern 
sie keine Geldleistung zUm Gegenstand 
haben, nach den Vorschriften des Verwal­
tungsvollstreckungsgeselzes (B. G. BI. 
Nr. 276/1925). Rechtskräftige Entschei­
dungen und Verfügungen der Fernmelde­
behörden, die Geldleistungen zum Gegen­
stande haben (Rückstandsausweise, Zah­
lungsauflrägeusw.), können im Wege der 
politischen oder gerichtlichen Exekution 
vollstreckt . werden. Rückstandsausweise 
und Zahlungsaufträge über Fernmelde­
gebühren 'von Stellen (zum Beispiel Hadio­
Austria, Eisenbahn), die der Post- und, 
Telegraphenverwaltung nicht gehörende 
Fernmeldeanlagen des öffentlichen Verkehrs 
betreiben, können gleichfalls den Titel für 
die politische und' gerichtliChe Exekution 
bilden, wenn sie von einer F-ernmelde-
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behörde überprüft sind UIld die Vollstreck­
barkeit von der Fernmeldebehörde bestätigt 
ist. 

Zu § 14: 

Die Amtshilfe der' Bezirksverwaltungs­
behörden und Bundespolizeibehörden soll 
sich auch auf die Einvernahme von 'Per­
sonen in Fernmeldeangelegenheiten und 
auf die Vorführung Von 'Personen, die der 
Ladung einer Fernmeldebehörde keine 
Folge leisten, vor die Fernmeldebehörde 
erstrecken. 

Zu § 15: 
Unter "Benützung" von Fernmelde-

einricht.ungen versteht man den Vorgang, 
mit dem sich jemand der Fernmeldeeinrich­
tungen der Verwaltung, die diese für Über­
mittlungszwecke öffentlich zur Verfügung 
stellt, für eine einzelne Übermittlung tat­
sächlich bedient. 

Die auf Grund des Gesetzes von der 
obersten Telegraphenbehörde erlassenen 
Vorschriften (Benützungsordnungen) und 
Gebührenordnungen bilden die Grundlage 
für die Benützung der dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Fernmeldeanlagen. 

Der Abs. (4) behandelt den Zulassungs­
zwang. Er beinhaltet eine öffentlich-recht­
liche Verpflichtung des Bundes (Post- und 
Telegrapbenverwaltung), wonach jeder­
mann gegen Zahlung der Gebühren und 
nach den in den Benützungsordnungen fest­
gelegten Bedingungen diL's Recht hat auf 
Beförderung von ordnungsmäßigen Tele­
grammen und auf Zulassung zu einem 
ordnungsgemäßen Gespräch auf den für den 
öffentlichen Fernmeldeverkehr bestimmten 
Anlagen. 

Zu § 18: 

Bei den Fernmeldegebühren unterscheidet 
man nach dem Titel, auf Grund dessen die 
C:ebühr erwächst, zwischen Benützungs­
gebühren und BewiIligungsgebühren. 

Gebühren, d'ie nach den Benützungs (Ge­
bühren) ordnungen und den zwischenstaat:­
lichen Vorschriften aus An laß der 
Benützung von Anlagen des Fernmelde­
verkehrs der Post- und Telegraphenverwal­
tung geschuldet werden, gelten als Be­
nützungsgebühren, zum Beispiel auch Her­
s lell ungsgebühren, N achf orschungsgebüh­
ren, Mahngebühren, Instandhaltungsgebüh­
ren, Stromweggebühren (Leitungsmiet­
gebühren) usw. Hing'egen sind Schaden­
ersatzbeträge keine Benützungsgebühren. 

Rückständige Fernmeldegebührenforde­
rungen genießen als öffentlich-rechtliche 
Gebühren die Vorrechte des § 52 K. 0., be­
ziehungsweise § 23 A. O. 

Zu § 17: 

Mitteilungen, die den für den öffentlichen 
Verkehr bestimmten Fernmeldeanlagen zur 
Beförderung anvertraut wurden, sind durch 
das Fernmeldegeheimnis geschützt. Das 
Fernmeldegeheimnis ist nicht nur im Fern-

meldegesetz geregelt. Zwischenstaatliche 
Vorschriften über das Nachrichtengeheimnis 
enthält Artikel 32 des Weltnachricllten­
vertrages Atlantic City 1947 und Artikel 21 
der Allgemeinen Vollzugsordnmig für den 
Funkdienst lüezu. Das Fernmeldegeheimnis 
gilt für alle Arten des Fernmeldeverkehrs, 
für elektrische, optische, akustische An­
lagen usw. 

Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses 
sind In- und Ausländer gleich verpflichtet. 

Zur \Vahrnug des Fernmeldegeheimnisses 
sind verpflichtet: 

a) Beauftragte und Bedienstete der Post­
und Telegraphenverwaltung. Als 
solche sind anzusehen a:Ile Beamten, 
Vertragsbediensteten und Arbeiter der 
Post- und Telegraphenverwaltung 
ohne Rücksicht darauf, bei welcher 
Dienststelle sie beschäftigt sind und 
ob sie an der Abwicklung des Fern­
meldeverkehrs beteiligt sind oder 
nicht. 

b) Personen, die eine für den öfTenUichen 
Verkehr bestimmte, nicht der Post­
und Telegraphenverwaltung gehö­
rende Fernmeldeanlage bedienen oder 
beaufsichtigen. Es ist dabei gedacht 
zum Beispiel an die Angestellten der 
Eisenbahn, soweit sie Telegramme für 
das Publikum über die Eisenbahn­
telegrapl1en befördern dürfen, der 
Funkstellen des öffentlichen Dienstes 
im Flugfunkverkehr, der Radio­
Austria usw. Einer besonderen 'förm·­
lichen Verpflichtung dieser :Personen 
auf' das Fenimeldegeheirnnis bedarf 
es nicht. 

Das Fernrneidegeheimnis erstreckt sich 
auf "M:itteilungen", und zwar nur auf Mit~ 
teilungen des Fernmeldeverkehrs;' Es fallen 
also nie h t unter § 17: Übermittlungen 
von technischen Versuchszeichen, alles was 
im Rahmen des allgemeinen Rundfunks ver­
hreitet wird usw. 

Zu § 18: 
Den Inhabern privater, nichtbeh'ördlicher 

Funkanlagen obliegt eine Verschwiegen­
heitspflicht hinsichtlich der von Ihnen auf­
gefangenen Fuuknachrichten öffenLlichen 
Zwecken dienender Fernmeldeanlagen, die 
für sie nicht bestimmt sind. Geschüt.zt wer­
den nur Nachrichten, die von einer öffent­
lichen Zwecken dienenden Fernmeldeanlage 
ausgehen. 

Personen, die nach § 17 zur Wahrung 
des .Fernmeldegeheimnisses verpflichtet 
sind, fallen nur soweit unter § 18, als es 
sich um die Wahrung des Geheimnisses 
von Nachrichten handelt, die für die von 
ihnen bedienten oder beaufsichtigten Funk­
anlagen nicht bestimmt sind. 

Zu § 19: 
Der gesetzliche Schutz des Fern melde­

geheimnisses soll nicht so weit gehen, daß 
dadurch die Verfolgung gerichtlich straf­
barer Handlungen durch die Strafgerichte 
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oder die Sicherheitsbehörden erschwert 
oder verhindert wird. Die li'ernmelde­
behörden sind daher gegenüber den Straf­
gerichten, den Sicherheitsbehördell und 
Staatsanwaltschaften bei Verfolgung und 
im Verfahren wegen solcher Handlungen 
von der Wahrung des Fernmeldegeheim­
nisses befreit. In sonstigen gerichtlichen 
Verfahren kann die oberste Fernmelde­
behörde über Antrag von der Verschwiegen­
hei tspflicht entbinden. 

Die Ausnahmen vom Fernmeldegeheimnis 
sowie die Beschlagnahme von Telegrammen 
sind zum größten Teil in Gesetzen außer­
halb des Fernmelderechts enthalten. 

Diese Bestimmungen bleiben durch das 
Fernmeldegesetz unberührt. 

Zu § 20: 
Die Verpflichtung, unzulässige Mittei­

lungen von der Beförderung, beziehungs­
weise, Übermittlung auszuschließen, ergibt 
sich aus der Stellung der Post- und Tele­
graphenverwaltung als Hoheitsverwaltung, 
die verpflichtet ist, eine Benützung, die 
gegen die öffentlichen Interessen verstößt, 
zu verhindern. Die Post- und Telegraphen­
verwaltung ist hiezu auch nach den 
zwischenstaatlichen Fernmeldevorschriften 
(Weltnachrichtenvertrag Atlantic City 
1947) berechtigt. 

Zu § 21: 
Das Fernmelderecht ist öffentlich-recht­

lieher Natur. Es sind daher für Streitig­
keiten, die sich daraus sowie aus der Be-

. nützung der Fernmeldeanlagen ergeben, 
ausschließlich die Fernmeldebehörden zu­
ständig. Dadurch wird auch die Einheitlich­
keit der Entscheidungen in Fernmelde­
nng~legenheiten am besten gewährleistet. 

Die Fristen sind den Fristen der all­
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetze an­
geglichen. 

Zu § '22: 
Das ganze Benützungsrecht der Fern­

meldeverwaltullg ist von dem Grundsatz 
beherrscht, daß die Haftung der Verwaltung 
ausschließlich und erschöpfend durch die­
ses Sonderrecht selbst geregelt wird. Eine 
l!~rsatzpfiicht der Verwaltung besteht daher 
nur soweit, als das Benützungsrecht der 
Verwalt.ung eine solche vorsieht. Das heißt 
nun nicht, daß die Fernmeldeverwaltung 
grundsätzlich für nichts haftet. Die Nicht­
haftung der Verwaltung gilt nur dort, wo 
die Eigenart der Leistung aus inneren sach­
lichen Gründen den Ansschluß einer Ersatz­
pflicht rechtfertigt. Der Grundsatz von der 
ausschließlichen und erschöpfenden Kraft 
des Benützungsrechts gilt auch nur für 
solche Leistungen und Vorgänge, die in den 
Rahmen des Benützungsrechts fallen. Alles 
was außerhalb des Benützungsrechts liegt, 
ist nach privatem Recht zu beurteilen. Da­
her haben die Benützungsordnungen die 
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Haftung der Verwaltung und ihrer Be­
nützer nur soweit zu regeln, als der Rahmen 
des Benülzungsrechts reicht. 
:Zu § 23: 

Es handelt sich um folgende Bestim­
mungen des Strafgesetzes: § 69 (Verbrechen 
des Aufstandes, begangen gegen Personen, 
die zum Schutz oder zum Betrieb des 
Staatstelegraphen bestellt sind), § 89 (Ver­
brechen der öffentlichen Gewalttätigkeit, 
begangen durch boshafte Beschädigung 
oder Störung an Staatstelegraphenanlagen), 
§ 175, I, b (Qualifikation des Diebstahls als 
Verbrechen ohne Rücksiebt auf den Betrag, 
wenn er an den im § 89 genannten Gegen­
ständen begangen wird) und § 318 (mut­
willige oder fahrlässige Beschädigung von 
Staatstelegraphen) . . 

öffentlichen Zwecken dienende Fern­
meldeanlagen sind nicht nur die dem öffent­
lichen Verkehr dienenden Fernmelde­
anlagen (Post- und Telegraphenverwaltung, 
Radio-Austria), sondern auch die Fern­
meldeanlagen öffentlicher Behörden (zum 
Beispiel Polizei, Feuerwehr) oder gemeIn­
nütziger Unternehmungen (zum Beispiel 
öffentliche Gas-, Wasser- oder Elek­
trizitätsversorgung) . 

Zu § 24: 
Nach § 24 wird bestraft, wer die Nach­

richten eines unrechtmäßig aufgefangenen 
fremden Fernmeldeverkehrs' vorsätzlich 
aufzeichnet, mitteilt oder verwertet. Die 
Handlung muß vorsätzlich erfolgen. Ge..: 
schützt ist weiters nur das Aufzeichnen, 
Mitteilen oder Verwerten. Das bloße Auf­
fangen fremder Mitteilungen, ohne daß 
diese aufgezeichnet, mitgeteilt oder ver­
wertet werden, ist nicht nach § 24, sondern 
allenfalls nach § 26 strafbar. 

Die Handlung muß "entgegen § 18" sein, 
heißt, in den Fällen, in denen nach den 
§ § 18 und 19 die in § 24 verbotenen Hand­
lungen erlaubt sind, kann keine Bestrafung 
nach § 24 erfolgen. 

Der § 24 bezweckt insbesondere den 
Schutz der Funknachrichtenan mehrere 
Empfänger, der besonders für die Presse 
von Bedeutung ist, und verhindert, daß 
solche Nac'hrichten. unberechtigterweise 
aufgefangen und abgedruckt werden. 
Zu § 25: 

Das Strafgesetz enthält \keine Bestim­
mung, wonach die Verletzung des Fern­
meldegeheimnisses an sich als strafbare 
Handlung verfolgt werden kann. Es wurde 
deshalb im § 25 die vorsätzliche Verletzung 
des Fernmeldegeheimnisses sowie sonstiger 
Rechte der Benützer durch die im § 17 an­
geführten Personen unter Strafsanktion ge­
stellt. 

Zu § 26: 
Die Verletzung des Fernmeldehoheits­

rechts wird nach den deutschen Vor­
schriften von den Gerichten bestraft. Da 
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sich die.s in den meisten Fällen als un­
gerechtfertigte Härte darstellte und außer­
dem eine Belastung der Gerichte mit einer 
ihrem Aufgabenbereich nicht zukommenden 
Materie bedeutet, werden wieder die frü­
henm österreichischen Vorschriften ein­
geführt und' es werden strafbare Hand­
lungen dieser Art. als Verwaltungsüber­
t1'etung;en geahndet. 

Auch Anstiftung und Beihilfe ist straf­
bar·. Dies ergibt sich aus § 7 des Verwal­
tungsstrafgesetzes und braucht daher nicht 
be·sonders angeführt werden. 

Zu § 27: 
In den auf Grund des Fernmeldegesetzes 

erlassenen Verordnungen können auf Zu­
widerhandlungenArreststrafen bis zu einem 
Monat und Geldstrafen festgesetzt werden. 

Zu. S 28: 
Die Untersuchung und Entscheidung bei 

Ve.rletz.ung des Fernmeldehoheitsrechts 
nach § 26 und bei Zuwiderhandlungen 
g.ege·lll dke. auf. Grund dieses Gesetzes er­
hr&sJe;nen V tH'ordlilungen (§ 27) fällt, da &s 
sicbi . um reine Fernmelderechtsangelege.n­
heit.en handelt, auss.chließlich in den Wir­
kungskreis. der Fe.rnme-ldebehörden. 

Außer auf Geld- und Freiheitsstrafen 
können die Fernmeldebehörden auch selb­
ständig auf den Verfall der Gegenstände 
erkennen, mit denen ·die strafbare Handlung 
begangen. wurde. 

Zum Vollzug der Feiheitsstrafen haben 
die. Fernm,eJ.debehörden die Gerichte in An-

sp.rueh zu nehmen. Die Kosten der Voll­
stre.ckung von Arreststrafen, die in Ge­
fangenenhäusern der· Gerich ta vollzogen 
werden,sind von diesen einzutreiben. 

Hiaus._ un(f): Personendurchsuchungen sind 
nach den sonstigen gesetzlichen Vorschrif­
ten von de~ S.icherheitsbehörden oder deren 
üFganen durchz.uführen. 

Zu § 29': 
Die eingehobenen Geldstrafen fallen dem 

Bundesschatze zu und werden als Ein­
nahmen der' Post- und Telegraphenver­
waltung verrechnet. 

Zu § 30. 
Hinterzogene Gebühren können bei nac.h­

t.räglicher Feststellung des Mißbrauches im 
vervielfachten Ausmaß eingehoben werden, 
und zwar bei drahtlosen Fernmeldeanlagen 
bis zum hundertfachen, bei den. anderen 
Fernmeldeanlag.en bis zum zehnfachen Aus­
maß des. z.ur Zeit· der Feststellung gel­
tenden Satzes.. Das. höhere Vielfache bei 
drahtlosen Fernmeldeanlage.n ist. dadurch 
begrüu.det, daß das. Wesen der drahtlpsen 
AnLagen den widerrechtlichen Betrieb und 
dam.it auch die Wiederholung der Übertre­
tungen außero:rdentlich erleichtert. und ein 
Mißbrauch. viel eher mÖ.glich ist, als bei 
Drahtf'ermneldeanlag,en. 

Zu § 31. 
Die der "Radio-Austria A.· G." 1 9.22 er­

teilte. Konzessi'Q-I1 wir.d durch di.eses Gesetz 
nic.ht be.rührt. 
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